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Wochenkalender: Sonntag, 1. Juni, Dreifaltigkeitssonntag Felix — Montag, 2., Erasmus — Dienstag, 3, Klothilde

Mittwoch, 4., Hildebrand — Donnerstag, 5., Fronleichnam — Freitag 6., Norbert — Samstag, 7., Lukretia

Genehmigt laut Bescheid der Direction de l'Information, Section du Vorarlberg, vom 10. August 1946 unter Nr. 173

Auszug aus dem Protokoll der Stadtratssitzung Familienunterhaltsempfänger
vom 7. Mai 1947

wirdDer Familienunterhalt für den Monat Juni 1947
am 2. Juni 1947 ausbezahlt. Der Auszahlungstermin mufDer Bürgermeister teilt mit, daß er über Vorschlag der

Freiwilligen Feuerwehr Dornbirn Herrn Josef Heiland, 1750genau eingehalten werden.
Schwefel Nr. 12, am 6. Mai 1947 zum Ortsfeuerwehrkom¬
mandanten der Stadt Dornbirn bestellt habe.
Der Stadtrat nimmt zu verschiedenen Ansuchen bezüglich
Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft und zum Bekämpfung von Baummäusen
Lokalbedarf für verschiedene Gewerbe Stellung.

Um eine organisierte Bekämpfung von Baummäusen durch¬
Der Stadtrat beschließt einstimmig den Beitritt der Stadt

zuführen und damit großen Schaden an Bäumen und Kulturen
Dornbirn zur Oesterreichischen Liga für die Vereinten Na¬

zu verhindern, hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 7. Mai
tionen.

beschlossen, eine Fangprämie von 50 Groschen pro Baummaus
Bezüglich der Erhaltung des Sportplatzgeländes Birken¬ zur Auszahlung zu bringen.
wiese wird vom Stadtrat beschlossen, die von den Sport¬ Die Entgegennahme erfolgt ab Montag, den 2. Juni 1947,
interessenten erwünschte Vergrößerung des unteren Sport¬ durch den Wasenmeister beim Gutshof Schorenhof an jedem
platzes durch allmähliche Auffüllung des unebenen Gelän¬ Werktag zwischen 17 und 18 Uhr
des unterhalb des genannten Platzes durchführen zu lassen Die Auszahlung der zustehenden Prämie erfolgt gegen
Der Finanzreferent Stadtrat Fäßler teilt mit, daß die Ge¬ Vorweis der Bestätigung des Wasenmeisters in der Stadtkasse
meinderechnungen für 1944 und 1945 fertiggestellt sind und während den Amtsstunden am Vormittag.
von den Rechnungsprüfern des Finanzausschusses einer Es wird darauf hingewiesen, daß die Mäuse aus sanitären
eingehenden Ueberprüfung unterzogen worden seien. De Gründen womöglich am Tage des Fanges, spätestens jedoch am
ein Einspruch gegen die Rechnungsabschlüsse für 1944 und

darauffolgenden Tage, abgeliefert werden sollen.
1945 während der Frist zur allgemeinen Einsichtnahme

(17. bis 31. März 1947) nicht erfolgt ist, werden diese Rech Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbruggen1763
nungen vom Stadtrat einstimmig genehmigt.
Die Gewinn= und Verlustrechnungen des städtischen Was
serwerkes für die Jahre 1944 und 1945 werden vom Stadt¬

Kundmachungrat genehmigt.
Der Finanzreferent Stadtrat Fäßler teilt mit, daß die Er¬

In Gemäßheit der Paragraphen 18 und 19 des Gesetzes
öffnungsbilanz per 1. 1. 1946 von den Rechnungsprüfern

vom 23. Mai 1883, RGBl. Nr. 83, wird zur allgemeinen Kennt¬des Finanzausschusses überprüft wurde und zu keiner Be¬
nis gebracht, daß der gefertigte Vermessungsbeamte zur Vor¬anstandung Anlaß gab. Diese wird vom Stadtrat einstim¬
nahme von Erhebungen und Vermessungen am 9. Juni 1947

mig genehmigt. in Dornbirn, Rathaus, Zimmer 38 (Stadtbauamt), anwesendStadtrat Wohlgenannt teilt mit, daß eine organisierte Be¬
sein wird

kämpfung von Baummäusen unbedingt notwendig ist, wenn Es werden daher alle Grundbesitzer, bei deren Besitztum
nicht wieder ein großer Schaden an Bäumen und Kulturen eine Veränderung vorgekommen ist, eingeladen, an dem be¬
entstehen soll. Der Stadtrat beschließt daher, zur Förderung

zeichneten Tage in der genannten Gemeindekanzlei zu erschei¬
dieser Aktion pro Baummaus eine Fangprämie von fünfzig nen und die betreffenden Anmeldungen vorzubringen.
Groschen zu bezahlen. Bei Grundteilungsvermessungen haben sich sowohl der frü¬

1762here als auch der neue Besitzer einzufinden.Der Bürgermeister: Dr G. A. Moosbrugger1765
Vermessungsamt Feldkirch, am 27. Mai 1947

gez. Zech

Die Firma Dr. A. Jencic & Co.

Der Friedhof St. MartinSchädlingsbekämpfung
ist während der Sommermonate beim Haupteingang von 6führt im Monat Juni im Stadtgemeindegebiet Dornbirn Groß
Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Das Haupttor wird sonach pünktlichund Kleinraum=Gasungen gegen Ungeziefer durch. Interessen
um 20 Uhr geschlossen. Das Seitentor ist nur an Sonn= undten, die eine Beratung oder Raumgasung wünschen, mögen dies

§ 14,Feiertagen und deren Vortage geöffnet (Friedhofordnungbis 10. Juni melden an Ludwig Blocher, Rankweil, Ring¬
1727Punkt 7). Die Friedhofverwaltung1764straße 500.


